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2. Abschnitt — Straftaten gegen Freiheit

und Würde des Menschen § 1 2 1

sowie das alters- und situationstypische V erhalten zwischen den Ge
schlechtern zu berücksichtigen.

5. Wehrlos ist eine Frau, w enn sie psychisch nicht in  der Lage ist, 
einen eigenen Willen zu bilden (z. B. Bewußtlosigkeit infolge völ

liger Trunkenheit, Ohnmacht, Narkose, Genuß von Rauschm itteln, A us
schaltung ih rer W illenskräfte) oder physisch nicht in  der Lage ist, ihren  
Willen zur A bw ehr geltend zu machen (Bewegungsunfähigkeit der F rau 
infolge Lähm ung oder anderer Ursachen). V oraussetzung fü r die s tra f
rechtliche V erantw ortlichkeit ist, daß sich das N ichteinverständnis der 
F rau  m it dem  Geschlechtsverkehr aus der gesam ten Situation ergibt. F ür 
die Begründung der strafrechtlichen V erantw ortlichkeit ist es unerheb
lich, ob der T äter den Zustand der W ehrlosigkeit zum Zweck des sexuel
len M ißbrauchs selbst herbeigeführt oder einen solchen, bereits vorhan
denen Zustand ausgenutzt hat. Dieser U m stand kann  sich jedoch auf die 
S trafe auswirken.

Als Geisteskrankheiten in dieser Hinsicht sind alle zeitweiligen oder 
dauernden krankhaften  Störungen der G eistestätigkeit i. S. des § 15 anzu
sehen, die die Fähigkeit der F rau ausschließen, ih r V erhalten nach den 
sittlichen Norm en und W erten der Gesellschaft zu bew erten und  zu steu
ern. Dazu zählen auch schwere Form en des Schwachsinns. Jedoch fallen 
h ierun ter nicht die k rankhaften  Störungen der Geistestätigkeit, die zu 
einer V erm inderung der Zurechnungsfähigkeit (§ 16) führen.

6. Der Vorsatz erfordert die K enntnis der Umstände, aus denen sich 
die W ehrlosigkeit der F rau ergibt, bzw. die K enntnis, daß die Frau

infolge einer krankhaften  Störung der G eistestätigkeit außerstande ist, 
die sittliche Bedeutung ihres V erhaltens z\i erkennen und in eigener V er
an tw ortung darüber zu entscheiden.

7. Eine schwere Vergewaltigung nach Abs. 2 liegt vor, wenn
— die V ergewaltigung von m ehreren T ätern  gemeinschaftlich oder an 

einem Mädchen un te r 16 Jah ren  begangen w ird (Ziff. 1). Die gem ein
schaftliche Begehung erfordert das Zusam m enw irken von m indestens 
zwei Personen als M ittäter. Abs. 2 Ziff. 1 ist demzufolge nicht anzu
wenden, w enn die V ergewaltigung von einem T äter ausgeführt w ird 
und andere Personen als A nstifter oder Gehilfe m itw irken. M ittäter ist 
auch, w er m it gemeinschaftlichem Vorsatz Gew alt anw endet oder 
droht, ohne selbst den Geschlechtsverkehr durchzuführen.
Bei der V ergewaltigung eines Mädchens un ter 16 Jah ren  m uß der Vor
satz des Täters die K enntnis der Möglichkeit umfassen, daß die V er
gew altigte noch nicht 16 Jah re  alt ist. Bedingter Vorsatz genügt.

— durch die V ergewaltigung eine schwere K örperverletzung des Opfers 
fahrlässig herbeigeführt w ird. Die schwere K örperverletzung erfordert 
in objektiver Hinsicht die Verursachung einer im § 116 Abs. 1 be
schriebenen Gesundheitsschädigung.


